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Regeste

Einstellung (Veruntreuung) | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Postfach, 8036 Zürich,

E. 2
Die Verfahren 6B_822/2022 und 6B_823/2022 sind zu vereinigen.

E. 3
Die von den Beschwerdeführern anbegehrte Möglichkeit, die Beschwerden bei
Notwendigkeit zu ergänzen und erweitern, fällt nur schon deshalb ausser Betracht, weil sie
ihre Beschwerden am letzten Tag der Beschwerdefrist, welche als gesetzlich bestimmte
Frist nicht erstreckt werden kann (vgl. Art. 47 Abs. 1 BGG ), erhoben haben.

E. 4
Anfechtungsgegenstand im bundesgerichtlichen Verfahren bildet einzig der
Nichteintretensentscheid des Obergerichts vom 18. Mai 2022 (vgl. Art. 80 Abs. 1 BGG ).
Soweit die Beschwerdeführer die Aufhebung der Einstellungsverfügung der
Staatsanwaltschaft vom 8. Juli 2021 verlangen, kann darauf von vornherein nicht
eingetreten werden.

E. 5
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Beschwerde an das Bundesgericht in
gedrängter Form unter Bezugnahme auf den angefochtenen Entscheid darzulegen,
inwiefern dieser Recht verletzt. Die Begründung muss sachbezogen sein und erkennen
lassen, dass und weshalb nach Auffassung des Beschwerdeführers Recht im Sinne von Art.
95 BGG verletzt ist ( BGE 142 I 99 E. 1.7.1; 140 III 86 E. 2 ; 139 I 306 E. 1.2). Die
beschwerdeführende Partei kann in der Beschwerdeschrift nicht bloss erneut die
Rechtsstandpunkte bekräftigen, die sie im kantonalen Verfahren eingenommen hat, sondern
hat mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz
anzusetzen ( BGE 140 III 115 E. 2). Für die Rüge der Verletzung von Grundrechten gelten
qualifizierte Rügeanforderungen ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Auf ungenügend begründete
Rügen oder rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht
nicht ein ( BGE 147 IV 73 E. 4.1.2; 146 IV 88 E. 1.3.1; je mit Hinweisen).

E. 6
Vorliegend kann es nur darum gehen, ob die Vorinstanz zu Recht auf die kantonale
Beschwerde wegen unzureichender Begründung nicht eingetreten ist. Die Vorinstanz



erwägt unter Hinweis auf Art. 396 Abs. 1 i.V.m. Art. 385 Abs. 1 lit. b StPO sowie auf die
bundesgerichtliche Rechtsprechung, die dem Rechtsmitteleinleger obliegende
Begründungspflicht beziehe sich auch auf die Beschwerdelegitimation, soweit die
unmittelbare Betroffenheit in rechtlich geschützten Interessen nicht ohne Weiteres
erkennbar und die Partei jedenfalls juristisch versiert oder - wie die Beschwerdeführer vor
der Vorinstanz - anwaltlich vertreten sei. Weiter hält sie fest, Ausführungen zur
Beschwerdelegitimation fehlten in der kantonalen Beschwerdeschrift gänzlich, obschon die
Eigentümerschaft an den angeblich veruntreuten Gemälden, und somit eine unmittelbare
Betroffenheit der Beschwerdeführer in den eigenen Rechten, nicht offensichtlich sei. Die
erst in der Replik nachgeschobene Darlegung der Beschwerdelegitimation liege ausserhalb
der Beschwerdefrist und sei verspätet (vgl. angefochtener Entscheid E. II.1.2 und II.1.5 S. 3
ff.). Mit diesen Ausführungen befassen sich die Beschwerdeführer nicht in einer den
Formerfordernissen genügenden Weise. Sie machen weder geltend, dass die Vorinstanz die
formellen Voraussetzungen betreffend die Beschwerdebegründung falsch erfasst hätte,
noch zeigen sie auf, inwieweit die Vorinstanz zu Unrecht von einer nicht ohne Weiteres
ersichtlichen Betroffenheit der Beschwerdeführer in ihren eigenen Rechten ausgegangen
wäre. Wenn die Beschwerdeführer vorbringen, die Beschwerdeführerin 2 sei unmittelbar
betroffen, weil in ihre Grundrechte bzw. in ihr Eigentum eingegriffen worden sei,
unterlassen sie es darzulegen, weshalb diese Eigentümerstellung für die Vorinstanz
offensichtlich hätte sein müssen. Sie begründen nicht zuletzt auch die behauptete
Eigentümerstellung als solche nicht näher. Ihre Bemerkungen, der Beschwerdeführer 1
habe Strafanzeige und -antrag gestellt und dabei als Organ der Beschwerdeführerin 2 sowie
als zu diesem Zeitpunkt auftretender Inhaber der Gemälde gehandelt, sind im Weiteren
genauso wenig geeignet, die behauptete Offenkundigkeit der Eigentümerstellung darzutun,
wie ihr Hinweis auf den hohen Wert der Gemälde. Dass und weshalb die Vorinstanz mit
ihrem Schluss, die Beschwerdelegitimation sei unzureichend dargelegt, und dem damit
begründeten Nichteintreten gegen Bundesrecht verstossen hätte, lässt sich den
Beschwerdeeingaben insgesamt nicht entnehmen. Sie genügen damit den Anforderungen
von Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG offensichtlich nicht.

E. 7
Auf die Beschwerde ist mangels tauglicher Begründung im Verfahren nach Art. 108 BGG
nicht einzutreten. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern je
hälftig und unter solidarischer Haftung aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 und Abs. 5 BGG ).
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege des Beschwerdeführers 1 ist infolge
Aussichtslosigkeit seiner Beschwerde abzuweisen. Eine Beurteilung des von ihm im
Zusammenhang mit seinem Gesuch gestellten sinngemässen Fristerstreckungs- und
Fristwiederherstellungsgesuchs erübrigt sich bei diesem Ergebnis. Der Beschwerdegegnerin
2 steht keine Parteientschädigung zu, da ihr aus dem bundesgerichtlichen Verfahren kein
Aufwand erwachsen ist ( Art. 68 Abs. 2 BGG ). Demnach erkennt das präsidierende
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